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Fortschrittliches Sozial- und
Jugendhilfegesetz
zg. Im Juni 1981 sollen dem Zürcher
Stimmbürger zwei neue Gesetzesvorlagen
unterbreitet werden, die ein weites Feld im
Sozialbereich abdecken: das Sozialhilfe-
und das Jugendhilfegesetz.
Im Soz/'a/Mfegesefz soll die Stellung des
Hilfesuchenden verstärkt werden mit der
Hilfe zur Selbsthilfe durch persönliche Be-
treuung und Beratung, die Abklärung durch
die Fürsorgebehörde, ob Unterstützungs-
pflicht unter Blutsverwandten angemessen
sei und letztjich die Rückerstattungspflicht,
die nur bei unrechtmässig bezogenen Lei-
stungen oder bei anfallenden Erbschaften
oder Lotteriegewinnen in Kraft tritt.
Die Bestimmungen über die örtliche Zu-
ständigkeit entsprechen dem Bundesrecht
und bringen eine konsequente Durchfüh-
rung des Wohnortsprinzips. Neu über-
nimmt der Kanton Zürich die Unterstützung
seiner Kantonsbürger ausserhalb des Kan-
tons, soweit ihn bundesrechtlich eine Er-
satzpflicht trifft, des weitern übernimmt er
die Kosten für Strafgefangene und leistet
Institutionen mit eigener Rechtspersönlich-
keit Subventionen für den Bau von Ob-
dachlosenheimen.
Dem Kanton erwachsen mit dem neuen
Gesetz neue Belastungen in der Höhe von
ungefähr 4,3 Mio Franken, die Gemeinden
werden dagegen mit etwa 2,8 Mio entla-
stet. Innerhalb fünf Jahren soll das Armen-
gut der Gemeinden ins Politische Gut
übergeführt werden.
Neu im Jugencfh/7/egesefz ist der Einbezug
der Familie zur Sicherstellung einer um-
fassenden Hilfeleistung und der Interes-
senwahrung von Kindern und Jugendli-

chen. Gesetzlich verankert wird ebenfalls
die Alimentenbevorschussung, die bereits
in 36 Gemeinden funktioniert. Geteilte Mei-
nungen herrschen noch zur Frage der Fi-
nanzierung. Regierung und kantonsrätliche
Kommissionsminderheit schlagen vor, den
Staat als Träger der Bezirksjugendsekre-
tariate zu erklären und das Personal ins
Beamtenverhältnis aufzunehmen. Die Korn-
missionsmehrheit dagegen spricht sich für
Zweckverbände auf Bezirksebene aus;
eine Lösung, die ihrer Ansicht nach klare
Strukturen inbezug auf die Zuständigkeit
schafft und den Gemeinden die Einfluss-
nähme direkter und besser zugeschnitten
auf zeitliche und örtliche Gegebenheiten
ermöglicht. Den Gemeinden ist zur Frage
der Trägerschaft eine Vernehmlassung zu-
gestellt worden. Bei Annahme des Minder-
heitsantrages durch den Kantonsrat er-
wächst dem Staat eine Mehrbelastung von
4,3 Mio Franken, den Gemeinden eine Ent-
lastung von ungefähr 0,5 Mio. Sollte der
Mehrheitsantrag zum Zuge kommen, wür-
den die Lasten gleichmässig, d. h. 2 Mio
zu 2 Mio verteilt.

Wenn Frauen d/'e g/e/'cbe Arbe/'f w/'e
/Wänner fun, so//en s/'e dafür nafür//ch
auch g/e/'cb bezab/f werden. Aber b/er
börf es aucb scbon auf. W/'eso wo//en
Frauen /Wänner se/'n? Wo//en s/'e der
/Wann se/'n, der /eden /Worgren /'n d/'e
/Wéfro gebf? Wo//en s/'e Verwa/fungs-
rafsvors/'fzender werden? Wo//en s/'e so
werden w/'e d/'ese /Wänner? Frauen so//-
fen rea//'s/'eren, dass Ge/d den /Wännern
ke/'nen Segen gebracbf baf. W/'eso so//
es dann den Frauen G/ück br/'ngen?
/Warguér/'fe Yorcenar, ersfes we/'b//'cbes
/W/'fg//'ed der «Académ/'e França/'se»
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